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Bezirksfraktion Wandsbek 
05.07.2009
Antrag 
der FDP Fraktion 
im Regionalausschuss Walddörfer
Rettungswagen der Berufsfeuerwehr in den nördlichen Walddörfern stationieren
Sachverhalt:

Die Freiwilligen Feuerwehren in Ohlstedt, Duvenstedt und Wohldorf fahren derzeit nicht nur Einsätze zur Brandbekämpfung und technischen Hilfe, sondern auch Rettungsdiensteinsätze (Erstversorgung). Der Grund dafür liegt darin, dass es sich bislang nach Aussage der Berufsfeuerwehr einerseits nicht lohnte, in den nördlichen Walddörfern einen Rettungswagen zu stationieren. Andererseits muss in Hamburg eine Versorgung durch Rettungsdienste an jedem Ort innerhalb von sechs Minuten gewährleistet sein. Die nächstgelegene Wache der Berufsfeuerwehr in Sasel benötigt je nach Verkehr und Entfernung bis zu 15 Minuten, um die nördlichen Walddörfer zu erreichen. Zur Sicherstellung der Erstversorgung müssen daher die Freiwilligen Feuerwehren zusätzlich zur Berufsfeuerwehr Sasel in Rettungsfällen ausrücken.
Die Rettungseinsätze bedeuten für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute in den nördlichen Walddörfern eine hohe zeitliche Belastung. Alleine die Freiwillige Feuerwehr Duvenstedt verzeichnet ca. 230 Einsätze im Jahr. In Ohlstedt liegt die entsprechende Zahl bei ca. 170 Einsätzen. Im Vergleich dazu liegt die Einsatzzahl einer Freiwilligen Feuerwehr ohne Rettungsdienste in einer Größenordnung von ca. 50 pro Jahr. 
Durch den kontinuierlichen Zuzug in die nördlichen Walddörfer sowie auch durch verschiedene geplante Neubaugebiete können sich die Voraussetzungen für die Stationierung eines Rettungswagens in den Walddörfern verändern.

Vor diesem Hintergrund möge der Regionalausschuss Walddörfer beschließen:
Die zuständige Behörde wird gebeten,
1. die Voraussetzungen für die Stationierung eines Rettungswagens der Berufsfeuerwehr in den nördlichen Walddörfern erneut zu überprüfen;
2. einen Rhythmus zur regelmäßigen Überprüfung dieser Frage festzulegen.
3. Für den Fall, dass die Berufsfeuerwehr den Rettungsdienst nicht durchführen wird,                                   ist zu prüfen, ob ein geeigneter gemeinnütziger, kirchlicher oder privater                                             Rettungsdienst diesen in den nordöstlichen Walddörfern anbieten möchte.
 4.
Dem Regionalausschuss ist über das Ergebnis zu berichten.


